
1.1 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG von 2005, letzte Änderung 

2012) 

Das Energiewirtschaftsgesetz der deutschen Regierung ist eine gesetzliche Regelung, die auf die 

Richtlinie der EU folgt. Sie regelt die Neuerungen bezüglich der Versorgung mit elektrischer und Gas-

Energie in Verbindung mit Smart Metering und variablen Tarifen. Im Folgenden sind Teile des für 

Smart Metering und Gebäudeautomation relevanten Gesetzestextes aufgeführt, die Paragraph für 

Paragraph kommentiert werden. 

 

Das gesamte Gesetz hat folgenden Inhalt: 
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Kommentar: Der Gesetzestext ist eine Fortschreibung des bestehenden Energiewirtschaftsgesetzes 

und umfaßt alle Aspekte der Energieversorgung vom Versorger bis zum Kunden. Große Passagen 

betreffen nur den Energieversorger und werden daher nicht weiter betrachtet. 

 

§ 1 Zweck des Gesetzes 

(1) Zweck des Gesetzes ist eine möglichst sichere, preisgünstige, verbraucherfreundliche, effiziente 

und umweltverträgliche leitungsgebundene Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizität und Gas, die 

zunehmend auf erneuerbaren Energien beruht. 

(2) Die Regulierung der Elektrizitäts- und Gasversorgungsnetze dient den Zielen der Sicherstellung 

eines wirksamen und unverfälschten Wettbewerbs bei der Versorgung mit Elektrizität und Gas und der 

Sicherung eines langfristig angelegten leistungsfähigen und zuverlässigen Betriebs von 

Energieversorgungsnetzen. 

(3) Zweck dieses Gesetzes ist ferner die Umsetzung und Durchführung des Europäischen 

Gemeinschaftsrechts auf dem Gebiet der leitungsgebundenen Energieversorgung. 

 

Kommentar: Der Zweck des Gesetzes ist die Versorgung der Allgemeinheit auf der Basis von Sicher-

heit, Kosten, Effizienz und Umwelt unter Berücksichtigung der stetigen Zunahme erneuerbarer 

Energien. 

 

§ 2 Aufgaben der Energieversorgungsunternehmen 



(1) Energieversorgungsunternehmen sind im Rahmen der Vorschriften dieses Gesetzes zu einer 

Versorgung im Sinne des § 1 verpflichtet. 

(2) Die Verpflichtungen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz und nach dem Kraft-Wärme-

Kopplungsgesetz bleiben vorbehaltlich des § 13, auch in Verbindung mit § 14, unberührt. 

 

Kommentar: Die Verpflichtungen zur Versorgung des Endkunden werden dem Energieversorger auch 

vor dem Hintergrund der Einbindung regenerativer Energien und der Kraft-Wärme-Kopplung auferlegt. 

 

§ 17 Netzanschluss 

(1) Betreiber von Energieversorgungsnetzen haben Letztverbraucher, gleich- oder nachgelagerte 

Elektrizitäts- und Gasversorgungsnetze sowie -leitungen, Erzeugungs- und Speicheranlagen sowie 

Anlagen zur Speicherung elektrischer Energie zu technischen und wirtschaftlichen Bedingungen an ihr 

Netz anzuschließen, die angemessen, diskriminierungsfrei, transparent und nicht ungünstiger sind, als 

sie von den Betreibern der Energieversorgungsnetze in vergleichbaren Fällen für Leistungen innerhalb 

ihres Unternehmens oder gegenüber verbundenen oder assoziierten Unternehmen angewendet 

werden. 

(2) Betreiber von Energieversorgungsnetzen können einen Netzanschluss nach Absatz 1 verweigern, 

soweit sie nachweisen, dass ihnen die Gewährung des Netzanschlusses aus betriebsbedingten oder 

sonstigen wirtschaftlichen oder technischen Gründen unter Berücksichtigung der Ziele des § 1 nicht 

möglich oder nicht zumutbar ist. Die Ablehnung ist in Textform zu begründen. Auf Verlangen der 

beantragenden Partei muss die Begründung im Falle eines Kapazitätsmangels auch aussagekräftige 

Informationen darüber enthalten, welche konkreten Maßnahmen und damit verbundene Kosten zum 

Ausbau des Netzes im Einzelnen erforderlich wären, um den Netzanschluss durchzuführen; die 

Begründung kann nachgefordert werden. Für die Begründung nach Satz 3 kann ein Entgelt, das die 

Hälfte der entstandenen Kosten nicht überschreiten darf, verlangt werden, sofern auf die Entstehung 

von Kosten zuvor hingewiesen worden ist. 

… 
(3) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 

1. 

Vorschriften über die technischen und wirtschaftlichen Bedingungen für einen Netzanschluss nach 

Absatz 1 oder Methoden für die Bestimmung dieser Bedingungen zu erlassen und 

2. 

zu regeln, in welchen Fällen und unter welchen Voraussetzungen die Regulierungsbehörde diese 

Bedingungen oder Methoden festlegen oder auf Antrag des Netzbetreibers genehmigen kann. 

Insbesondere können durch Rechtsverordnungen nach Satz 1 unter angemessener Berücksichtigung 

der Interessen der Betreiber von Energieversorgungsnetzen und der Anschlussnehmer 

1. 

die Bestimmungen der Verträge einheitlich festgesetzt werden, 

2. 

Regelungen über den Vertragsabschluss, den Gegenstand und die Beendigung der Verträge getroffen 

werden und 

3. 

festgelegt sowie näher bestimmt werden, in welchem Umfang und zu welchen Bedingungen ein 

Netzanschluss nach Absatz 2 zumutbar ist; dabei kann auch das Interesse der Allgemeinheit an einer 

möglichst kostengünstigen Struktur der Energieversorgungsnetze berücksichtigt werden. 

 

Kommentar: Der Energieversorger wird verpflichtet für den Netzanschluß des Energiekunden zu 

sorgen und dabei die Leistungsentgelte vergleichbar mit anderen Energieversorgern zu halten, um 

Wettbewerbsnachteile zu vermeiden. Das Gesetz regelt desweiteren den Anschluß von Offshore-

Anlagen, der für Energiekunden nicht direkt von Belang ist. Die technischen Anschlußbedingungen 

und Verträge werden erwähnt. 

 

§ 20 Zugang zu den Energieversorgungsnetzen 

(1) Betreiber von Energieversorgungsnetzen haben jedermann nach sachlich gerechtfertigten Kriterien 



diskriminierungsfrei Netzzugang zu gewähren sowie die Bedingungen, einschließlich möglichst 

bundesweit einheitlicher Musterverträge, Konzessionsabgaben und unmittelbar nach deren Ermittlung, 

aber spätestens zum 15. Oktober eines Jahres für das Folgejahr Entgelte für diesen Netzzugang im 

Internet zu veröffentlichen. Sind die Entgelte für den Netzzugang bis zum 15. Oktober eines Jahres 

nicht ermittelt, veröffentlichen die Betreiber von Energieversorgungsnetzen die Höhe der Entgelte, die 

sich voraussichtlich auf Basis der für das Folgejahr geltenden Erlösobergrenze ergeben wird. Sie ha-

ben in dem Umfang zusammenzuarbeiten, der erforderlich ist, um einen effizienten Netzzugang zu 

gewährleisten. Sie haben ferner den Netznutzern die für einen effizienten Netzzugang erforderlichen 

Informationen zur Verfügung zu stellen. Die Netzzugangsregelung soll massengeschäftstauglich sein. 

(1a) Zur Ausgestaltung des Rechts auf Zugang zu Elektrizitätsversorgungsnetzen nach Absatz 1 ha-

ben Letztverbraucher von Elektrizität oder Lieferanten Verträge mit denjenigen Energieversorgungsun-

ternehmen abzuschließen, aus deren Netzen die Entnahme und in deren Netze die Einspeisung von 

Elektrizität erfolgen soll (Netznutzungsvertrag). Werden die Netznutzungsverträge von Lieferanten 

abgeschlossen, so brauchen sie sich nicht auf bestimmte Entnahmestellen zu beziehen (Lieferanten-

rahmenvertrag). Netznutzungsvertrag oder Lieferantenrahmenvertrag vermitteln den Zugang zum 

gesamten Elektrizitätsversorgungsnetz. Alle Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen sind ver-

pflichtet, in dem Ausmaß zusammenzuarbeiten, das erforderlich ist, damit durch den Betreiber von 

Elektrizitätsversorgungsnetzen, der den Netznutzungs- oder Lieferantenrahmenvertrag abgeschlossen 

hat, der Zugang zum gesamten Elektrizitätsversorgungsnetz gewährleistet werden kann. Der Netzzu-

gang durch die Letztverbraucher und Lieferanten setzt voraus, dass über einen Bilanzkreis, der in ein 

vertraglich begründetes Bilanzkreissystem nach Maßgabe einer Rechtsverordnung über den Zugang 

zu Elektrizitätsversorgungsnetzen einbezogen ist, ein Ausgleich zwischen Einspeisung und Entnahme 

stattfindet. 

(1b) Zur Ausgestaltung des Zugangs zu den Gasversorgungsnetzen müssen Betreiber von Gasversor-

gungsnetzen Einspeise- und Ausspeisekapazitäten anbieten, die den Netzzugang ohne Festlegung 

eines transaktionsabhängigen Transportpfades ermöglichen und unabhängig voneinander nutzbar 

und handelbar sind. Zur Abwicklung des Zugangs zu den Gasversorgungsnetzen ist ein Vertrag mit 

dem Netzbetreiber, in dessen Netz eine Einspeisung von Gas erfolgen soll, über Einspeisekapazitäten 

erforderlich (Einspeisevertrag). Zusätzlich muss ein Vertrag mit dem Netzbetreiber, aus dessen Netz 

die Entnahme von Gas erfolgen soll, über Ausspeisekapazitäten abgeschlossen werden (Ausspeise-

vertrag). Wird der Ausspeisevertrag von einem Lieferanten mit einem Betreiber eines Verteilernetzes 

abgeschlossen, braucht er sich nicht auf bestimmte Entnahmestellen zu beziehen. Alle Betreiber von 

Gasversorgungsnetzen sind verpflichtet, untereinander in dem Ausmaß verbindlich zusammenzu-

arbeiten, das erforderlich ist, damit der Transportkunde zur Abwicklung eines Transports auch über 

mehrere, durch Netzkopplungspunkte miteinander verbundene Netze nur einen Einspeise- und einen 

Ausspeisevertrag abschließen muss, es sei denn, diese Zusammenarbeit ist technisch nicht möglich 

oder wirtschaftlich nicht zumutbar. Sie sind zu dem in Satz 5 genannten Zweck verpflichtet, bei der 

Berechnung und dem Angebot von Kapazitäten, der Erbringung von Systemdienstleistungen und der 

Kosten- oder Entgeltwälzung eng zusammenzuarbeiten. Sie haben gemeinsame Vertragsstandards 

für den Netzzugang zu entwickeln und unter Berücksichtigung von technischen Einschränkungen und 

wirtschaftlicher Zumutbarkeit alle Kooperationsmöglichkeiten mit anderen Netzbetreibern auszu-

schöpfen, mit dem Ziel, die Zahl der Netze oder Teilnetze sowie der Bilanzzonen möglichst gering zu 

halten. Betreiber von über Netzkopplungspunkte verbundenen Netzen haben bei der Berechnung und 

Ausweisung von technischen Kapazitäten mit dem Ziel zusammenzuarbeiten, in möglichst hohem 

Umfang aufeinander abgestimmte Kapazitäten in den miteinander verbundenen Netzen ausweisen zu 

können. Bei einem Wechsel des Lieferanten kann der neue Lieferant vom bisherigen Lieferanten die 

Übertragung der für die Versorgung des Kunden erforderlichen, vom bisherigen Lieferanten gebuch-

ten Ein- und Ausspeisekapazitäten verlangen, wenn ihm die Versorgung des Kunden entsprechend 

der von ihm eingegangenen Lieferverpflichtung ansonsten nicht möglich ist und er dies gegenüber 

dem bisherigen Lieferanten begründet. Betreiber von Fernleitungsnetzen sind verpflichtet, die Rechte 

an gebuchten Kapazitäten so auszugestalten, dass sie den Transportkunden berechtigen, Gas an 

jedem Einspeisepunkt für die Ausspeisung an jedem Ausspeisepunkt ihres Netzes oder, bei dauerhaf-

ten Engpässen, eines Teilnetzes bereitzustellen (entry-exit System). Betreiber eines örtlichen Vertei-

lernetzes haben den Netzzugang nach Maßgabe einer Rechtsverordnung nach § 24 über den Zugang 



zu Gasversorgungsnetzen durch Übernahme des Gases an Einspeisepunkten ihrer Netze für alle 

angeschlossenen Ausspeisepunkte zu gewähren. 

(1c) Verträge nach den Absätzen 1a und 1b dürfen das Recht aus § 21b Absatz 2 weder behindern 

noch erschweren. 

(1d) Der Betreiber des Energieversorgungsnetzes, an das eine Kundenanlage oder Kundenanlage zur 

betrieblichen Eigenversorgung angeschlossen ist, hat die erforderlichen Zählpunkte zu stellen. Bei der 

Belieferung der Letztverbraucher durch Dritte findet erforderlichenfalls eine Verrechnung der Zähl-

werte über Unterzähler statt. 

(2) Betreiber von Energieversorgungsnetzen können den Zugang nach Absatz 1 verweigern, soweit 

sie nachweisen, dass ihnen die Gewährung des Netzzugangs aus betriebsbedingten oder sonstigen 

Gründen unter Berücksichtigung der Ziele des § 1 nicht möglich oder nicht zumutbar ist. Die 

Ablehnung ist in Textform zu begründen und der Regulierungsbehörde unverzüglich mitzuteilen. Auf 

Verlangen der beantragenden Partei muss die Begründung im Falle eines Kapazitätsmangels auch 

aussagekräftige Informationen darüber enthalten, welche Maßnahmen und damit verbundene Kosten 

zum Ausbau des Netzes erforderlich wären, um den Netzzugang zu ermöglichen; die Begründung 

kann nachgefordert werden. Für die Begründung nach Satz 3 kann ein Entgelt, das die Hälfte der 

entstandenen Kosten nicht überschreiten darf, verlangt werden, sofern auf die Entstehung von Kosten 

zuvor hingewiesen worden ist. 

 

Kommentar: Der Netzzugang des Energiekunden wird klar hinsichtlich der Vertragsgestaltung gere-

gelt. Die Tarifgestaltung und –änderung wird definiert über die Bekanntgabe von Tarifänderungen zu 

einem Stichtag mit Veröffentlichung. Geregelt wird auch der Zugang zu Gasversorgungsnetzen 

inklusive vertraglicher Vereinbarungen. Die Energieabnahmezähleinrichtungen sind vom Energie-

versorgungsnetzbetreiber zu stellen. Damit obliegt die Auswahl der Smart Meter dem lokalen 

Energieversorger. 

 

§ 20a Lieferantenwechsel 

(1) Bei einem Lieferantenwechsel hat der neue Lieferant dem Letztverbraucher unverzüglich in 

Textform zu bestätigen, ob und zu welchem Termin er eine vom Letztverbraucher gewünschte 

Belieferung aufnehmen kann. 

(2) Das Verfahren für den Wechsel des Lieferanten darf drei Wochen, gerechnet ab dem Zeitpunkt 

des Zugangs der Anmeldung zur Netznutzung durch den neuen Lieferanten bei dem Netzbetreiber, an 

dessen Netz die Entnahmestelle angeschlossen ist, nicht überschreiten. Der Netzbetreiber ist ver-

pflichtet, den Zeitpunkt des Zugangs zu dokumentieren. Eine von Satz 1 abweichende längere 

Verfahrensdauer ist nur zulässig, soweit die Anmeldung zur Netznutzung sich auf einen weiter in der 

Zukunft liegenden Liefertermin bezieht. 

(3) Der Lieferantenwechsel darf für den Letztverbraucher mit keinen zusätzlichen Kosten verbunden 

sein. 

(4) Erfolgt der Lieferantenwechsel nicht innerhalb der in Absatz 2 vorgesehenen Frist, so kann der 

Letztverbraucher von dem Lieferanten oder dem Netzbetreiber, der die Verzögerung zu vertreten hat, 

Schadensersatz nach den §§ 249 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuchs verlangen. Der Lieferant oder der 

Netzbetreiber trägt die Beweislast, dass er die Verzögerung nicht zu vertreten hat. 

 

Kommentar: Der Passus Lieferantenwechsel ist interessant in Verbindung mit der Tarifnutzung in Ver-

bindung mit Gebäudeautomation. So ist beabsichtigt und gefordert, daß der Energieversorger last-

abhängige Tarife anbietet, die der aktuellen Netzauslastung entsprechen. Die Aufgabe der Gebäude-

automation besteht darin unnötige oder starke Verbraucher abzuschalten oder tariforientiert einzu-

schalten, um dadurch auf die Netzauslastung zu reagieren und dadurch Lastspitzen abzubauen. 

Diese Aktion ist kein Lieferantenwechsel. Demgegenüber ist der Energiekunde geneigt, durch ständi-

ge Beobachtung der Tarife automatisert über das Internet, gesteuert durch die Gebäudeautomation, 

Verträge automatisiert zu wechseln. Das Gesetz regelt, daß ein Lieferantenwechsel möglich ist und in 

welcher Form dies kundenfreundlich erfolgt. Eine hohe Dynamik ist beim Lieferantenwechsel jedoch 

angesichts von maximalen Dreiwochenfristen zur vertraglichen Regelung nicht möglich, bzw. würde zu 

großer Intransparenz führen. 



 

§ 21 Bedingungen und Entgelte für den Netzzugang 

(1) Die Bedingungen und Entgelte für den Netzzugang müssen angemessen, diskriminierungsfrei, 

transparent und dürfen nicht ungünstiger sein, als sie von den Betreibern der Energieversorgungs-

netze in vergleichbaren Fällen für Leistungen innerhalb ihres Unternehmens oder gegenüber verbun-

denen oder assoziierten Unternehmen angewendet und tatsächlich oder kalkulatorisch in Rechnung 

gestellt werden. 

(2) Die Entgelte werden auf der Grundlage der Kosten einer Betriebsführung, die denen eines effizien-

ten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen müssen, unter Berücksichtigung von 

Anreizen für eine effiziente Leistungserbringung und einer angemessenen, wettbewerbsfähigen und 

risikoangepassten Verzinsung des eingesetzten Kapitals gebildet, soweit in einer Rechtsverordnung 

nach § 24 nicht eine Abweichung von der kostenorientierten Entgeltbildung bestimmt ist. Soweit die 

Entgelte kostenorientiert gebildet werden, dürfen Kosten und Kostenbestandteile, die sich ihrem Um-

fang nach im Wettbewerb nicht einstellen würden, nicht berücksichtigt werden. 

(3) Um zu gewährleisten, dass sich die Entgelte für den Netzzugang an den Kosten einer Betriebsfüh-

rung nach Absatz 2 orientieren, kann die Regulierungsbehörde in regelmäßigen zeitlichen Abständen 

einen Vergleich der Entgelte für den Netzzugang, der Erlöse oder der Kosten der Betreiber von Ener-

gieversorgungsnetzen durchführen (Vergleichsverfahren). Soweit eine kostenorientierte Entgeltbildung 

erfolgt und die Entgelte genehmigt sind, findet nur ein Vergleich der Kosten statt. 

(4) Die Ergebnisse des Vergleichsverfahrens sind bei der kostenorientierten Entgeltbildung nach Ab-

satz 2 zu berücksichtigen. Ergibt ein Vergleich, dass die Entgelte, Erlöse oder Kosten einzelner Betrei-

ber von Energieversorgungsnetzen für das Netz insgesamt oder für einzelne Netz- oder Umspanne-

benen die durchschnittlichen Entgelte, Erlöse oder Kosten vergleichbarer Betreiber von Energieversor-

gungsnetzen überschreiten, wird vermutet, dass sie einer Betriebsführung nach Absatz 2 nicht 

entsprechen. 

 

Kommentar: Paragraph 21 regelt die Tarifgestaltung in Verbindung mit der Effizienzoptimierung der 

Energielieferung. Erwähnt wird die Regulierungsbehörde, die über die Vergleichbarkeit der Tarif 

verschiedener Energieversorger wacht. 

 

§ 21a Regulierungsvorgaben für Anreize für eine effiziente Leistungserbringung 

(1) Soweit eine kostenorientierte Entgeltbildung im Sinne des § 21 Abs. 2 Satz 1 erfolgt, können nach 

Maßgabe einer Rechtsverordnung nach Absatz 6 Satz 1 Nr. 1 Netzzugangsentgelte der Betreiber von 

Energieversorgungsnetzen abweichend von der Entgeltbildung nach § 21 Abs. 2 bis 4 auch durch 

eine Methode bestimmt werden, die Anreize für eine effiziente Leistungserbringung setzt (Anreiz-

regulierung). 

(2) Die Anreizregulierung beinhaltet die Vorgabe von Obergrenzen, die in der Regel für die Höhe der 

Netzzugangsentgelte oder die Gesamterlöse aus Netzzugangsentgelten gebildet werden, für eine 

Regulierungsperiode unter Berücksichtigung von Effizienzvorgaben. Die Obergrenzen und Effizienz-

vorgaben sind auf einzelne Netzbetreiber oder auf Gruppen von Netzbetreibern sowie entweder auf 

das gesamte Elektrizitäts- oder Gasversorgungsnetz, auf Teile des Netzes oder auf die einzelnen 

Netz- und Umspannebenen bezogen. Dabei sind Obergrenzen mindestens für den Beginn und das 

Ende der Regulierungsperiode vorzusehen. Vorgaben für Gruppen von Netzbetreibern setzen voraus, 

dass die Netzbetreiber objektiv strukturell vergleichbar sind. 

… 
 (6) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 

1. 

zu bestimmen, ob und ab welchem Zeitpunkt Netzzugangsentgelte im Wege einer Anreizregulierung 

bestimmt werden, 

2. 

die nähere Ausgestaltung der Methode einer Anreizregulierung nach den Absätzen 1 bis 5 und ihrer 

Durchführung zu regeln sowie 

3. 

zu regeln, in welchen Fällen und unter welchen Voraussetzungen die Regulierungsbehörde im Rah-



men der Durchführung der Methoden Festlegungen treffen und Maßnahmen des Netzbetreibers 

genehmigen kann. 

Insbesondere können durch Rechtsverordnung nach Satz 1 

1. 

Regelungen zur Festlegung der für eine Gruppenbildung relevanten Strukturkriterien und über deren 

Bedeutung für die Ausgestaltung von Effizienzvorgaben getroffen werden, 

2. 

Anforderungen an eine Gruppenbildung einschließlich der dabei zu berücksichtigenden objektiven 

strukturellen Umstände gestellt werden, wobei für Betreiber von Übertragungsnetzen gesonderte 

Vorgaben vorzusehen sind, 

3. 

Mindest- und Höchstgrenzen für Effizienz- und Qualitätsvorgaben vorgesehen und Regelungen für 

den Fall einer Unter- oder Überschreitung sowie Regelungen für die Ausgestaltung dieser Vorgaben 

einschließlich des Entwicklungspfades getroffen werden, 

4. 

Regelungen getroffen werden, unter welchen Voraussetzungen die Obergrenze innerhalb einer 

Regulierungsperiode auf Antrag des betroffenen Netzbetreibers von der Regulierungsbehörde 

abweichend vom Entwicklungspfad angepasst werden kann, 

5. 

Regelungen zum Verfahren bei der Berücksichtigung der Inflationsrate unter Einbeziehung der 

Besonderheiten der Einstandspreisentwicklung und des Produktivitätsfortschritts in der Netzwirtschaft 

getroffen werden, 

6. 

nähere Anforderungen an die Zuverlässigkeit einer Methode zur Ermittlung von Effizienzvorgaben 

gestellt werden, 

7. 

Regelungen getroffen werden, welche Kostenanteile dauerhaft oder vorübergehend als nicht 

beeinflussbare Kostenanteile gelten, 

8. 

Regelungen getroffen werden, die eine Begünstigung von Investitionen vorsehen, die unter 

Berücksichtigung der Ziele des § 1 zur Verbesserung der Versorgungssicherheit dienen, 

9. 

Regelungen für die Bestimmung von Zuverlässigkeitskenngrößen für den Netzbetrieb unter 

Berücksichtigung der Informationen nach § 51 und deren Auswirkungen auf die 

Regulierungsvorgaben getroffen werden, wobei auch Senkungen der Obergrenzen zur Bestimmung 

der Netzzugangsentgelte vorgesehen werden können, und 

10. 

Regelungen zur Erhebung der für die Durchführung einer Anreizregulierung erforderlichen Daten 

durch die Regulierungsbehörde getroffen werden. 

(7) In der Rechtsverordnung nach Absatz 6 Satz 1 sind nähere Regelungen für die Berechnung der 

Mehrkosten von Erdkabeln nach Absatz 4 Satz 3 zu treffen. 

 

Kommentar: Der Gesetzespassus regelt die Tarifgestaltung in Verbindung mit der Einführung von 

Energieeffizienzmaßnahmen beim Energieversorger, die eine Korrektur der Tarife haben. Er betrifft 

den Energiekunden nur indirekt und vermeidet zu starke Tarifänderungen durch Regulierung. 

 

§ 21b Messstellenbetrieb 

(1) Der Messstellenbetrieb ist Aufgabe des Betreibers von Energieversorgungsnetzen, soweit nicht 

eine anderweitige Vereinbarung nach Absatz 2 getroffen worden ist. 

(2) Auf Wunsch des betroffenen Anschlussnutzers kann anstelle des nach Absatz 1 verpflichteten 

Netzbetreibers von einem Dritten der Messstellenbetrieb durchgeführt werden, wenn der einwandfreie 

und den eichrechtlichen Vorschriften entsprechende Messstellenbetrieb, zu dem auch die Messung 

und Übermittlung der Daten an die berechtigten Marktteilnehmer gehört, durch den Dritten gewähr-

leistet ist, so dass eine fristgerechte und vollständige Abrechnung möglich ist, und wenn die Voraus-



setzungen nach Absatz 4 Satz 2 Nummer 2 vorliegen. Der Netzbetreiber ist berechtigt, den Mess-

stellenbetrieb durch einen Dritten abzulehnen, sofern die Voraussetzungen nach Satz 1 nicht vor-

liegen. Die Ablehnung ist in Textform zu begründen. Der Dritte und der Netzbetreiber sind verpflichtet, 

zur Ausgestaltung ihrer rechtlichen Beziehungen einen Vertrag zu schließen. Bei einem Wechsel des 

Messstellenbetreibers sind der bisherige und der neue Messstellenbetreiber verpflichtet, die für die 

Durchführung des Wechselprozesses erforderlichen Verträge abzuschließen und die dafür erforder-

lichen Daten unverzüglich gegenseitig zu übermitteln. Soweit nicht Aufbewahrungsvorschriften etwas 

anderes bestimmen, hat der bisherige Messstellenbetreiber personenbezogene Daten unverzüglich zu 

löschen. § 6a Absatz 1 gilt entsprechend. 

(3) In einer Rechtsverordnung nach § 21i Absatz 1 Nummer 13 kann vorgesehen werden, dass solan-

ge und soweit eine Messstelle nicht mit einem Messsystem im Sinne von § 21d Absatz 1 ausgestattet 

ist oder in ein solches eingebunden ist, auf Wunsch des betroffenen Anschlussnutzers in Abweichung 

von der Regel in Absatz 2 Satz 1 auch nur die Messdienstleistung auf einen Dritten übertragen wer-

den kann; Absatz 2 gilt insoweit entsprechend. 

(4) Der Messstellenbetreiber hat einen Anspruch auf den Einbau von in seinem Eigentum stehenden 

Messeinrichtungen oder Messsystemen. Beide müssen 

1. 

den eichrechtlichen Vorschriften entsprechen und 

2. 

den von dem Netzbetreiber einheitlich für sein Netzgebiet vorgesehenen technischen Mindestanfor-

derungen und Mindestanforderungen in Bezug auf Datenumfang und Datenqualität genügen. 

Die Mindestanforderungen des Netzbetreibers müssen sachlich gerechtfertigt und nichtdiskriminierend 

sein. 

(5) Das in Absatz 2 genannte Auswahlrecht kann auch der Anschlussnehmer ausüben, solange und 

soweit dazu eine ausdrückliche Einwilligung des jeweils betroffenen Anschlussnutzers vorliegt. Die 

Freiheit des Anschlussnutzers zur Wahl eines Lieferanten sowie eines Tarifs und zur Wahl eines 

Messstellenbetreibers darf nicht eingeschränkt werden. Näheres kann in einer Rechtsverordnung 

nach § 21i Absatz 1 Nummer 1 geregelt werden. 

 

Kommentar: Paragraph 21b regelt unter „Meßstellenbetrieb“ die Zuständigkeit für den Betrieb der 

Zähleinrichtungen. So ist prinzipiell zunächst der Energieversorger zuständig, kann diese Aufgabe 

jedoch an Dritte weitergeben. 

 

§ 21c Einbau von Messsystemen 

(1) Messstellenbetreiber haben 

a) 

in Gebäuden, die neu an das Energieversorgungsnetz angeschlossen werden oder einer größeren 

Renovierung im Sinne der Richtlinie 2002/91/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Dezember 2002 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (ABl. L 1 vom 4.1.2003, S. 65) 

unterzogen werden, 

b) 

bei Letztverbrauchern mit einem Jahresverbrauch größer 6 000 Kilowattstunden, 

c) 

bei Anlagenbetreibern nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz oder dem Kraft-Wärme-Koppelungs-

gesetz bei Neuanlagen mit einer installierten Leistung von mehr als 7 Kilowatt jeweils Messsysteme 

einzubauen, die den Anforderungen nach § 21d und § 21e genügen, soweit dies technisch möglich ist, 

d) 

in allen übrigen Gebäuden Messsysteme einzubauen, die den Anforderungen nach § 21d und § 21e 

genügen, soweit dies technisch möglich und wirtschaftlich vertretbar ist. 

(2) Technisch möglich ist ein Einbau, wenn Messsysteme, die den gesetzlichen Anforderungen genü-

gen, am Markt verfügbar sind. Wirtschaftlich vertretbar ist ein Einbau, wenn dem Anschlussnutzer für 

Einbau und Betrieb keine Mehrkosten entstehen oder wenn eine wirtschaftliche Bewertung des Bun-

desministeriums für Wirtschaft und Technologie, die alle langfristigen, gesamtwirtschaftlichen und 

individuellen Kosten und Vorteile prüft, und eine Rechtsverordnung im Sinne von § 21i Absatz 1 



Nummer 8 ihn anordnet. 

(3) Werden Zählpunkte mit einem Messsystem ausgestattet, haben Messstellenbetreiber nach dem 

Erneuerbare-Energien-Gesetz oder dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz für eine Anbindung ihrer Er-

zeugungsanlagen an das Messsystem zu sorgen. Die Verpflichtung gilt nur, soweit eine Anbindung 

technisch möglich und wirtschaftlich vertretbar im Sinne von Absatz 2 ist; Näheres regelt eine Rechts-

verordnung nach § 21i Absatz 1 Nummer 8. 

(4) Der Anschlussnutzer ist nicht berechtigt, den Einbau eines Messsystems nach Absatz 1 und Ab-

satz 2 oder die Anbindung seiner Erzeugungsanlagen an das Messsystem nach Absatz 3 zu verhin-

dern oder nachträglich wieder abzuändern. 

 

Kommentar: Die Meßstellenbetreiber, d.h. der Energieversorger oder durch ihn beauftragte Dritte, sind 

verpflichtet in Neubauten, Bauten mit hohem Sanierungsumfang, bei Energiekunden mit einem 

Verbrauch größer 6000 kWh, Netzeinspeisern von z.B. Photovoltaik- oder KWK-Anlagen und allen 

übrigen Bauten, in denen der Einbau von SmartMetern technisch und wirtschaftlich möglich ist, Smart 

Meter zu installieren. Die technische Möglichkeit wird daran gemessen, ob Smart Meter am Markt 

verfügbar sind, und die Wirtschaftlichkeit des Einbaus dadurch erwiesen ist, daß dem Energiekunden 

für Einbau und Betrieb des Smart Meters keine Mehrkosten entstehen. Die Realisierbarkeit kann auch 

durch eine wirtschaftliche Bewertung durch das Bundesministerium erfolgen. Der Energiekunde ist 

gezwungen die Installation von Smart Metern hinzunehmen. Da Smart Meter seit mehreren Jahren 

vom meßtechnischen Standpunkt kostengünstig verfügbar sind, können dieses seit ca. 2010 damit 

verbaut werden. Zahlreiche Anbieter können den Markt auch mit elektronischen Auslesesystemen 

bedienen. 

 

§ 21d Messsysteme 

(1) Ein Messsystem im Sinne dieses Gesetzes ist eine in ein Kommunikationsnetz eingebundene 

Messeinrichtung zur Erfassung elektrischer Energie, das den tatsächlichen Energieverbrauch und die 

tatsächliche Nutzungszeit widerspiegelt. 

(2) Nähere Anforderungen an Funktionalität und Ausstattung von Messsystemen werden in einer 

Verordnung nach § 21i Absatz 1 Nummer 3 festgeschrieben. 

 

Kommentar: Der Begriff Meßsystem wird näher spezifiziert. Es umfaßt nicht nur das elektromecha-

nische, gegen einen elektronischen Zähler ausgetauschte Gerät, sondern auch die Kommunikations-

einheit zur Einbindung in ein Kommunikationsnetz. Hiermit ist vermutlich die Anbindung an ein 

Kommunikationsnetz zum Energieversorger gemeint, jedoch nicht näher erwähnt. Das Meßsystem 

dient der Erfassung von tatsächlichem Energieverbrauch und Nutzungszeit. Diese Aufgabe haben 

bislang auch Ferrariszähler erfüllt, indem durch Kumulation, d.h. dem Zählprozeß, der tatsächliche 

Verbrauch auf der Basis der zugrundeliegenden Nutzungszeit als Integral erfaßt wurde. Bei häufige-

ren Ablesevorgängen hätte der unter „tatsächlich“ verstandene zeitabhängige Verbrauch und damit 

der Rückschluß auf die mittlere Leistung über einem Zeitintervall ermittelt werden können. Durch das 

neue Meßsystem soll diese Aufgabe automatisiert werden. 

 

§ 21e Allgemeine Anforderungen an Messsysteme zur Erfassung elektrischer Energie 

(1) Es dürfen nur Messsysteme verwendet werden, die den eichrechtlichen Vorschriften entsprechen. 

Zur Gewährleistung von Datenschutz, Datensicherheit und Interoperabilität haben Messsysteme den 

Anforderungen der Absätze 2 bis 4 zu genügen. 

(2) Zur Datenerhebung, -verarbeitung, -speicherung, -prüfung, -übermittlung dürfen ausschließlich 

solche technischen Systeme und Bestandteile eingesetzt werden, die 

1. den Anforderungen von Schutzprofilen nach der nach § 21i zu erstellenden Rechtsverordnung 

entsprechen sowie 

2.besonderen Anforderungen an die Gewährleistung von Interoperabilität nach der nach § 21i Absatz 

1 Nummer 3 und 12 zu erstellenden Rechtsverordnung genügen. 

(3) Die an der Datenübermittlung beteiligten Stellen haben dem jeweiligen Stand der Technik entspre-

chende Maßnahmen zur Sicherstellung von Datenschutz und Datensicherheit zu treffen, die insbe-

sondere die Vertraulichkeit und Integrität der Daten sowie die Feststellbarkeit der Identität der über-



mittelnden Stelle gewährleisten. Im Falle der Nutzung allgemein zugänglicher Kommunikationsnetze 

sind Verschlüsselungsverfahren anzuwenden, die dem jeweiligen Stand der Technik entsprechen. 

Näheres wird in einer Rechtsverordnung nach § 21i Absatz 1 Nummer 4 geregelt. 

(4) Es dürfen nur Messsysteme eingebaut werden, bei denen die Einhaltung der Anforderungen des 

Schutzprofils in einem Zertifizierungsverfahren zuvor festgestellt wurde, welches die Verlässlichkeit 

von außerhalb der Messeinrichtung aufbereiteten Daten, die Sicherheits- und die Interoperabilitäts-

anforderungen umfasst. Zertifikate können befristet, beschränkt oder mit Auflagen versehen vergeben 

werden. Einzelheiten zur Ausgestaltung des Verfahrens regelt die Rechtsverordnung nach § 21i 

Absatz 1 Nummer 3 und 12. 

(5) Messsysteme, die den Anforderungen eines speziellen Schutzprofils nicht genügen, können noch 

bis zum 31. Dezember 2012 eingebaut werden und dürfen bis zum nächsten Ablauf der bestehenden 

Eichgültigkeit weiter genutzt werden, es sei denn, sie wären zuvor auf Grund eines Einbaus nach § 

21c auszutauschen oder ihre Weiterbenutzung ist mit unverhältnismäßigen Gefahren verbunden. 

Näheres kann durch Rechtsverordnung nach § 21i Absatz 1 Nummer 11 bestimmt werden. 

 

Kommentar: Die Anforderungen an Meßsysteme werden näher spezifiziert. Verwendung finden dürfen 

nur geeichte Zähler. Der Datenschutz, Datensicherheit und Interoperabilität müssen weiteren Anforde-

rungen entsprechen. So ist prinzipiell der Aufbau eines Meßsystems anhand eines Schutzprofils 

geregelt. Die Interoperabilität wird in einem anderen Passus erläutert. Im Rahmen von Datenschutz 

und Datensicherheit ist der Stand der Technik einzuhalten, insbesondere aber Vertraulichkeit, Integri-

tät und Feststellbarkeit der Identität abzusichern. Zur Wahrung der Datensicherheit wird auf Ver-

schlüsselungsverfahren in Kommunikationsnetzen und einen weiteren Passus hingewiesen. Verwen-

dete Smart Meter müssen dem Schutzprofil entsprechen und zertifiziert sein. Insbesondere wird auf 

die Verläßlichkeit der von außen aufbereiteten Daten und die Verläßlichkeit der Sicherheit und Inter-

operabilität hingewiesen. Festgehalten wird zudem, daß Smart Meter, die u.a. im Rahmen von Pilot- 

und vorhergegangen Installationen, die nicht allen Anforderungen genügten, noch bis Ende 2012 

eingebaut und bis zur nächsten Eichgültigkeit genutzt werden dürfen. Danach ist ein Austausch 

vorzunehmen.  

Der §21e faßt alle Probleme zusammen, die zur Unsicherheit im Umgang mit Smart Metern und deren 

stark verzögerte Einführung geführt haben. So umfaßt der Smart Meter nicht nur die Zähleinrichtung, 

sondern auch die Anbindung an ein Kommunikationsnetz und fordert die Sicherstellung von Daten-

schutz und –sicherheit. Im Zuge der Pilotinstallationen traten vielfältige Probleme auf, die zu einer 

Verzögerung der Einführung von Smart Metern führten, da zunächst das Datensicherheits- in Verbin-

dung mit dem –übertragungsproblem gelöst werden mußte. Die Lösung dieser Probleme ist auch 

Ende 2012 noch nicht abgeschlossen. Demgegenüber wird Interoperabilitätsmöglichkeit gefordert, 

was bidirektionale Kommunikation, d.h. Eingriff von außen durch Vorgabe von Tarifen und von innen 

durch Zugriff auf den Smart Meter bedeutet. Die Einführung elektronischer Zähler war von Beginn an 

kein Problem, da genügend Erfahrungen aus Industrieanwendungen bestanden. Zur Realisierung der 

Interoperabilität wurden Schnittstellen im Zähler verbaut, was nach einiger Diskussion in Verbindung 

mit der Datensicherheit in Frage gestellt wurde und Lösungen geschaffen werden mußten, die einen 

Zugriff auf den elektronischen Zähler von außen ermöglichten. Die Definition und Erfüllung von 

Schutzprofilen in Verbindung mit Zertifizierung ist nicht abgeschlossen. Damit kann der SmartMeter 

derzeit eher vom Energiekunden ausgelesen werden, als wie gefordert, zunächst vom Energieversor-

ger, um eine Übersicht über Energieverbräuche in Rechnungen ermöglicht. §21e macht klar, warum 

die Umsetzung der Einführung von Smart Metern in Deutschland sehr zögerlich erfolgt und einige 

Energieversorger dieses noch nicht in Angriff nehmen oder Smart Meter ohne Fernauslesung oder 

über einen sicheren, aber dafür kostspieligen Weg, z.B. über GSM, verbauen. Da diese wiederum 

nicht den Schutzprofilen entsprechen, da diese noch nicht konkret erarbeitet sein können, ist ein 

Einbau nur noch bis Ende 2012 und eine Nutzung nur bis zur nächsten Eichung gestattet. 

 

Aufgrund der gegen Ende 2012 noch völlig unklaren Definition der Smart Meter wurde vergleichbar mit 

der Verschiebung der Smart Meter zum Jahreswechsel 2009/2010 auch eine Aussetzung der Smart 

Meter für 2013 beschlossen, bis erneut, bzw. noch andauernd, die generellen Probleme behoben 

sind. 



 

§ 21f Messeinrichtungen für Gas 

(1) Messeinrichtungen für Gas dürfen nur verbaut werden, wenn sie sicher mit einem Messsystem, 

das den Anforderungen von § 21d und § 21e genügt, verbunden werden können. Sie dürfen ferner nur 

dann eingebaut werden, wenn sie auch die Anforderungen einhalten, die zur Gewährleistung des 

Datenschutzes, der Datensicherheit und Interoperabilität in Schutzprofilen und Technischen Richt-

linien auf Grund einer Rechtsverordnung nach § 21i Absatz 1 Nummer 3 und 12 sowie durch eine 

Rechtsverordnung im Sinne von § 21i Absatz 1 Nummer 3 und 12 festgelegt werden können. 

(2) Bestandsgeräte, die den Anforderungen eines speziellen Schutzprofils nicht genügen, können 

noch bis zum 31. Dezember 2012 eingebaut werden und dürfen bis zum nächsten Ablauf der 

bestehenden Eichgültigkeit weiter genutzt werden, es sei denn, sie wären zuvor auf Grund eines 

Einbaus nach § 21c auszutauschen oder ihre Weiterbenutzung ist mit unverhältnismäßigen Gefahren 

verbunden. Näheres kann durch Rechtsverordnung nach § 21i Absatz 1 Nummer 11 bestimmt 

werden. 

 

Kommentar: Die Aussagen zu Zählern elektrischer Energie gelten auch für Gaszähler. Da es sich um 

dasselbe Kommunikationsnetz handelt, treten auch hier die vergleichbaren Probleme auf. 

 

§ 21g Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten 

(1) Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten aus dem Messsystem oder 

mit Hilfe des Messsystems darf ausschließlich durch zum Datenumgang berechtigte Stellen erfolgen 

und auf Grund dieses Gesetzes nur, soweit dies erforderlich ist für 

1. das Begründen, inhaltliche Ausgestalten und Ändern eines Vertragsverhältnisses auf Veranlassung 

des Anschlussnutzers; 

2. das Messen des Energieverbrauchs und der Einspeisemenge; 

3. die Belieferung mit Energie einschließlich der Abrechnung; 

4. das Einspeisen von Energie einschließlich der Abrechnung; 

5. die Steuerung von unterbrechbaren Verbrauchseinrichtungen in Niederspannung im Sinne von § 

14a; 

6. die Umsetzung variabler Tarife im Sinne von § 40 Absatz 5 einschließlich der Verarbeitung von 

Preis- und Tarifsignalen für Verbrauchseinrichtungen und Speicheranlagen sowie der Veranschau-

lichung des Energieverbrauchs und der Einspeiseleistung eigener Erzeugungsanlagen; 

7. die Ermittlung des Netzzustandes in begründeten und dokumentierten Fällen; 

8. das Aufklären oder Unterbinden von Leistungserschleichungen nach Maßgabe von Absatz 3. 

(2) Zum Datenumgang berechtigt sind der Messstellenbetreiber, der Netzbetreiber und der Lieferant 

sowie die Stelle, die eine schriftliche Einwilligung des Anschlussnutzers, die den Anforderungen des § 

4a des Bundesdatenschutzgesetzes genügt, nachweisen kann. Für die Einhaltung datenschutzrecht-

licher Vorschriften ist die jeweils zum Datenumgang berechtigte Stelle verantwortlich. 

(3) Wenn tatsächliche Anhaltspunkte für die rechtswidrige Inanspruchnahme eines Messsystems oder 

seiner Dienste vorliegen, muss der nach Absatz 2 zum Datenumgang Berechtigte diese dokumentie-

ren. Zur Sicherung seines Entgeltanspruchs darf er die Bestandsdaten und Verkehrsdaten verwen-

den, die erforderlich sind, um die rechtswidrige Inanspruchnahme des Messsystems oder seiner 

Dienste aufzudecken und zu unterbinden. Der nach Absatz 2 zum Datenumgang Berechtigte darf die 

nach Absatz 1 erhobenen Verkehrsdaten in der Weise verwenden, dass aus dem Gesamtbestand 

aller Verkehrsdaten, die nicht älter als sechs Monate sind, die Daten derjenigen Verbindungen mit 

dem Messsystem ermittelt werden, für die tatsächliche Anhaltspunkte den Verdacht der rechtswidrigen 

Inanspruchnahme des Messsystems und seiner Dienste begründen. Der nach Absatz 2 zum 

Datenumgang Berechtigte darf aus den nach Satz 2 erhobenen Verkehrsdaten und Bestandsdaten 

einen pseudonymisierten Gesamtdatenbestand bilden, der Aufschluss über die von einzelnen Teil-

nehmern erzielten Umsätze gibt und unter Zugrundelegung geeigneter Missbrauchskriterien das 

Auffinden solcher Verbindungen des Messsystems ermöglicht, bei denen der Verdacht einer miss-

bräuchlichen Inanspruchnahme besteht. Die Daten anderer Verbindungen sind unverzüglich zu 

löschen. Die Bundesnetzagentur und der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Infor-

mationsfreiheit sind über Einführung und Änderung eines Verfahrens nach Satz 2 unverzüglich in 



Kenntnis zu setzen. 

(4) Messstellenbetreiber, Netzbetreiber und Lieferanten können als verantwortliche Stellen die 

Erhebung, Verarbeitung und Nutzung auch von personenbezogenen Daten durch einen Dienstleister 

in ihrem Auftrag durchführen lassen; § 11 des Bundesdatenschutzgesetzes ist einzuhalten und § 43 

des Bundesdatenschutzgesetzes ist zu beachten. 

(5) Personenbezogene Daten sind zu anonymisieren oder zu pseudonymisieren, soweit dies nach 

dem Verwendungszweck möglich ist und im Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck keinen 

unverhältnismäßigen Aufwand erfordert. 

(6) Näheres ist in einer Rechtsverordnung nach § 21i Absatz 1 Nummer 4 zu regeln. Diese hat 

insbesondere Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten der an der Energieversorgung 

Beteiligten zu enthalten, welche die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung dieser Daten regeln. Die 

Vorschriften haben den Grundsätzen der Verhältnismäßigkeit, insbesondere der Beschränkung der 

Erhebung, Verarbeitung und Nutzung auf das Erforderliche, sowie dem Grundsatz der Zweckbindung 

Rechnung zu tragen. Insbesondere darf die Belieferung mit Energie nicht von der Angabe personen-

bezogener Daten abhängig gemacht werden, die hierfür nicht erforderlich sind. Fernwirken und Fern-

messen dürfen nur vorgenommen werden, wenn der Letztverbraucher zuvor über den Verwendungs-

zweck sowie über Art, Umfang und Zeitraum des Einsatzes unterrichtet worden ist und nach der Un-

terrichtung eingewilligt hat. Die Vorschriften müssen dem Letztverbraucher Kontroll- und Einwir-

kungsmöglichkeiten für das Fernwirken und Fernmessen einräumen. In der Rechtsverordnung sind 

Höchstfristen für die Speicherung festzulegen und insgesamt die berechtigten Interessen der Unter-

nehmen und der Betroffenen angemessen zu berücksichtigen. Die Eigenschaften und Funktionalitäten 

von Messsystemen sowie von Speicher- und Verarbeitungsmedien sind datenschutzgerecht zu regeln. 

 

Kommentar: Der Paragraph 21g regelt die Datensicherheitsproblematik grundsätzlich. Die gemesse-

nen Daten, die aufgrund der Lokalität personenbezogen sind, dürfen nur durch Berechtigte genutzt 

werden. Die Nutzung ist beschränkt auf die Begründbarkeit von Vertragsänderungen auf der Basis der 

Messungen, Auslesung von Verbrauch und Einspeisemenge, Belieferung mit und Lieferung von 

Energie und deren Rechnungsstellung, Steuerung von unterbrechbaren Verbrauchseinrichtungen, 

Umsetzung variabler Tarife, Ermittlung des Netzzustandes und Aufkärung oder Unterbindung von 

Leistungserschleichungen (Stromklau). Berechtigt sind Meßstellenbetreiber, Netzbetreiber und 

Lieferant, sowie Dritte, die vom Energiekunden berechtigt werden. Der Berechtigte darf darüberhinaus 

die Meßdaten ohne Personenbezug nutzen, um damit statische Erfassungen mit Vergleichsmög-

lichkeit anderer Energiekunden zu erstellen. Die Auswertung der Meßdaten darf durch beauftragte 

Dritte erfolgen, soweit das Bundesdatenschutzgesetz beachtet wird. Der Energiekunde selbst wird 

abschließend als Nutzer der Meßdaten genannt, um ihm Kontroll- und Einwirkungsmöglichkeiten für 

das Fernwirken und Fernmessen einzuräumen, damit ist eine Verwendung der Meßdaten für Smart 

Metering-basiertes Energiemanagement gesichert. Die Speicherzeit der Meßdaten wird in einer Ver-

ordnung näher festgelegt. 

Damit ist der Nutzen von Smart Metering klar beschrieben. Gemetert werden Energieverbrauch aus 

und –lieferung in das Netz zur Ermöglichung der Abrechnung durch den Energieversorger, aber auch 

zur Nutzung in Verbindung mit Smart Metering-basiertem Energiemanagement. Darüberhinaus dürfen 

im Rahmen der Nutzung der Smart Metering-Einrichtungen auch unterbrechbare Verbrauchseinrich-

tungen genutzt werden, um säumige Energieverbraucher vom Netz zu trennen, statistische Erhebun-

gen auf der Basis der Messungen erfolgen und die Meßdaten herangezogen werden, um die Netzsi-

cherheit zu prüfen und die erschlichene Nutzung von Energie aufzuspüren. 

Dies erfordert bidirektionale Datenkommunikation mit erheblichen Aufwendungen hinsichtlich der 

Datensicherheit. 

 

§ 21h Informationspflichten 

(1) Auf Verlangen des Anschlussnutzers hat der Messstellenbetreiber 

1. 

ihm Einsicht in die im elektronischen Speicher- und Verarbeitungsmedium gespeicherten auslesbaren 

Daten zu gewähren und 

2. 



in einem bestimmten Umfang Daten an diesen kostenfrei weiterzuleiten und diesen zur Nutzung zur 

Verfügung zu stellen. 

(2) Wird bei einer zum Datenumgang berechtigten Stelle festgestellt, dass gespeicherte Vertrags- oder 

Nutzungsdaten unrechtmäßig gespeichert, verarbeitet oder übermittelt wurden oder auf sonstige 

Weise Dritten unrechtmäßig zur Kenntnis gelangt sind und drohen schwerwiegende Beeinträchtigun-

gen für die Rechte oder schutzwürdigen Interessen des betroffenen Anschlussnutzers, gilt § 42a des 

Bundesdatenschutzgesetzes entsprechend. 

 

Kommentar: Dem Energieverbraucher ist Einsicht in die gespeicherten elektronischen Daten zu ge-

währen und in begrenztem Umfang die Weiterleitung dieser zur weiteren Nutzung zur Verfügung zu 

stellen. Unrechtmäßiger Umgang mit Meßdaten nach Weitergabe an Dritte wird geahndet. 

Damit ist klargestellt, daß der Energiekunde Einsicht in die Meßdaten nehmen kann, dies kann z.B. 

über eine Homepage beim Energieversorger erfolgen. Darüberhinaus müssen dem Energiekunden in 

bestimmtem Umfang die Daten kostenfrei zur Verfügung gestellt werden, wenn dieser nicht selbst auf 

seine Meßdaten zugreifen kann oder Prüfungen vornehmen möchte, um z.B. Energieeffizienzmaßnah-

men zu detektieren. 

 

§ 21i Rechtsverordnungen 

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 

1. die Bedingungen für den Messstellenbetrieb zu regeln und dabei auch zu bestimmen, unter wel-

chen Voraussetzungen der Messstellenbetrieb von einem anderen als dem Netzbetreiber durchgeführt 

werden kann und welche weiteren Anforderungen an eine Ausübung des Wahlrechts aus § 21b 

Absatz 2 durch den Anschlussnehmer gemäß § 21b Absatz 5 zu stellen sind; 

2. die Verpflichtung nach § 21c Absatz 1 und 3 näher auszugestalten; 

3. die in § 21d, § 21e und § 21f genannten Anforderungen näher auszugestalten und weitere bundes-

weit einheitliche technische Mindestanforderungen sowie Eigenschaften, Ausstattungsumfang und 

Funktionalitäten von Messsystemen und Messeinrichtungen für Strom und Gas unter Beachtung der 

eichrechtlichen Vorgaben zu bestimmen; 

4. den datenschutzrechtlichen Umgang mit den bei einer leitungsgebundenen Versorgung der Allge-

meinheit mit Elektrizität oder Gas anfallenden personenbezogenen Daten nach Maßgabe von § 21g 

zu regeln; 

5. zu regeln, in welchen Fällen und unter welchen Voraussetzungen die Regulierungsbehörde Anfor-

derungen und Bedingungen nach den Nummern 1 bis 3 festlegen kann; 

6. Sonderregelungen für Pilotprojekte und Modellregionen vorzusehen; 

7. das Verfahren der Zählerstandsgangmessung als besondere Form der Lastgangmessung näher zu 

beschreiben; 

8. im Anschluss an eine den Vorgaben der Richtlinien 2009/72/EG und 2009/73/EG genügende wirt-

schaftliche Betrachtung im Sinne von § 21c Absatz 2 den Einbau von Messsystemen im Sinne von § 

21d und § 21e und Messeinrichtungen im Sinne von § 21f ausschließlich unter bestimmten Voraus-

setzungen und für bestimmte Fälle vorzusehen und für andere Fälle Verpflichtungen von Messstellen-

betreibern zum Angebot von solchen Messsystemen und Messeinrichtungen vorzusehen sowie einen 

Zeitplan und Vorgaben für einen Rollout für Messsysteme im Sinne von § 21d und § 21e vorzusehen; 

9. die Verpflichtung für Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen aus § 14a zu konkretisieren, insbe-

sondere einen Rahmen für die Reduzierung von Netzentgelten und die vertragliche Ausgestaltung 

vorzusehen sowie Steuerungshandlungen zu benennen, die dem Netzbetreiber vorbehalten sind, und 

Steuerungshandlungen zu benennen, die Dritten, insbesondere dem Lieferanten, vorbehalten sind, 

wie auch Anforderungen an die kommunikative Einbindung der unterbrechbaren Verbrauchseinrich-

tung aufzustellen und vorzugeben, dass die Steuerung ausschließlich über Messsysteme im Sinne 

von § 21d und § 21e zu erfolgen hat; 

10. Netzbetreibern oder Messstellenbetreibern in für Letztverbraucher wirtschaftlich zumutbarer Weise 

die Möglichkeit zu geben, aus Gründen des Systembetriebs und der Netzsicherheit in besonderen 

Fällen Messsysteme, die den Anforderungen von § 21d und § 21e genügen, oder andere technische 

Einrichtungen einzubauen und die Anforderungen dafür festzulegen; 

11. den Bestandsschutz nach § 21e Absatz 5 und § 21f Absatz 2 inhaltlich und zeitlich näher zu be-



stimmen und damit gegebenenfalls auch eine Differenzierung nach Gruppen und eine Verlängerung 

der genannten Frist vorzunehmen; 

12. im Sinne des § 21e Schutzprofile und Technische Richtlinien für Messsysteme im Sinne von § 21d 

Absatz 1 sowie für einzelne Komponenten und Verfahren zur Gewährleistung von Datenschutz, 

Datensicherheit und Anforderungen zur Gewährleistung der Interoperabilität von Messsystemen und 

ihrer Teile vorzugeben sowie die verfahrensmäßige Durchführung in Zertifizierungsverfahren zu 

regeln; 

13. dem Anschlussnutzer das Recht zuzubilligen und näher auszugestalten, im Falle der Ausstattung 

der Messstelle mit einer Messeinrichtung, die nicht im Sinne von § 21d Absatz 1 in ein Kommuni-

kationsnetz eingebunden ist, in Abweichung von der Regel in § 21b Absatz 2 einem Dritten mit der 

Durchführung der Messdienstleistung zu beauftragen. Rechtsverordnungen nach den Nummern 3, 4 

und 12 bedürfen der Zustimmung des Deutschen Bundestages. Die Zustimmung gilt mit Ablauf der 

sechsten Sitzungswoche nach Zuleitung des Verordnungsentwurfs der Bundesregierung an den 

Deutschen Bundestag als erteilt. 

(2) In Rechtsverordnungen nach Absatz 1 können insbesondere 

1. Regelungen zur einheitlichen Ausgestaltung der Rechte und Pflichten der Beteiligten, der Be-

stimmungen der Verträge nach § 21b Absatz 2 Satz 4 und des Rechtsverhältnisses zwischen Netz-

betreiber und Anschlussnutzer sowie über den Vertragsschluss, den Gegenstand und die Beendigung 

der Verfahren getroffen werden; 

2. Bestimmungen zum Zeitpunkt der Übermittlung der Messdaten und zu den für die Übermittlung zu 

verwendenden bundeseinheitlichen Datenformaten getroffen werden; 

3. die Vorgaben zur Dokumentation und Archivierung der relevanten Daten bestimmt werden; 

4. die Haftung für Fehler bei Messung und Datenübermittlung geregelt werden; 

5. die Vorgaben für den Wechsel des Dritten näher ausgestaltet werden; 

6. das Vorgehen beim Ausfall des Dritten geregelt werden; 

7. Bestimmungen aufgenommen werden, die 

a) für bestimmte Fall- und Haushaltsgruppen unterschiedliche Mindestanforderungen an Messsys-

teme, ihren Ausstattungs- und Funktionalitätsumfang vorgeben; 

b) vorsehen, dass ein Messsystem im Sinne von § 21d aus mindestens einer elektronischen Messein-

richtung zur Erfassung elektrischer Energie und einer Kommunikationseinrichtung zur Verarbeitung, 

Speicherung und Weiterleitung dieser und weiterer Daten besteht; 

c) vorsehen, dass Messsysteme in Bezug auf die Kommunikation bidirektional auszulegen sind, Tarif- 

und Steuersignale verarbeiten können und offen für weitere Dienste sind; 

d) vorsehen, dass Messsysteme über einen geringen Eigenstromverbrauch verfügen, für die Anbin-

dung von Stromeinspeise-, Gas-, Wasser-, Wärmezählern und Heizwärmemessgeräten geeignet sind, 

über die Fähigkeit zur Zweirichtungszählung verfügen, Tarifinformationen empfangen und variable Ta-

rife im Sinne von § 40 Absatz 5 realisieren können, eine externe Tarifierung unter Beachtung der 

eichrechtlichen Vorgaben ermöglichen, über offen spezifizierte Standard-Schnittstellen verfügen, eine 

angemessene Fernbereichskommunikation sicherstellen und für mindestens eine weitere gleichwer-

tige Art der Fernbereichskommunikation offen sind sowie für die Anbindung von häuslichen EEG- und 

KWKG-Anlagen in Niederspannung und Anlagen im Sinne von § 14a Absatz 1 geeignet sind; 

e) vorsehen, dass es erforderlich ist, dass Messsysteme es bewerkstelligen können, dem Netzbetrei-

ber, soweit technisch möglich und wirtschaftlich vertretbar, unabhängig von seiner Position als Mess-

stellenbetreiber neben abrechnungsrelevanten Verbrauchswerten bezogen auf den Netzanschluss 

auch netzbetriebsrelevante Daten wie insbesondere Frequenz-, Spannungs- und Stromwerte sowie 

Phasenwinkel, soweit erforderlich, unverzüglich zur Verfügung zu stellen und ihm Protokolle über 

Spannungsausfälle mit Datum und Zeit zu liefern; 

f) vorsehen, dass Messsysteme eine Zählerstandsgangmessung ermöglichen können; 

8. die Einzelheiten der technischen Anforderungen an die Speicherung von Daten sowie den Zugriffs-

schutz auf die im elektronischen Speicher- und Verarbeitungsmedium abgelegten Daten geregelt 

werden; 

9. Bestimmungen dazu vorgesehen werden, dass die Einzelheiten zur Gewährleistung der Anforde-

rungen an die Interoperabilität in Technischen Richtlinien des Bundesamtes für Sicherheit in der 

Informationstechnik oder in Festlegungen der Bundesnetzagentur geregelt werden; 



10. dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, der Bundesnetzagentur und der 

Physikalisch-Technischen Bundesanstalt Kompetenzen im Zusammenhang mit der Entwicklung und 

Anwendung von Schutzprofilen und dem Erlass Technischer Richtlinien übertragen werden, wobei 

eine jeweils angemessene Beteiligung der Behörden über eine Einvernehmenslösung sicherzustellen 

ist; 

11. die Einzelheiten von Zertifizierungsverfahren für Messsysteme bestimmt werden. 

 

Kommentar: Die Bundesregierung ist berechtigt die Bedingungen für den Meßstellenbetrieb zu regeln 

und legt die Anforderungen an Smart Meter hinsichtlich bundesweit einheitlicher Mindestanforderun-

gen fest. Darüberhinaus werden von ihr datenschutzrechtliche Regelungen erlassen und Sonderrege-

lungen für Pilotprojekte erlassen. Das Verfahren der Zählerstandsgangmessung wird ihr als Form der 

Lastgangmessung näher beschrieben. In Verbindung mit der genügenden wirtschaftlichen Betrach-

tung der Smart Meter-Geräte wird ein Zeitplan und Vorgaben für die Einführung der Smart Meter vor-

gesehen. Sie regelt auch die kommunikative Einbindung, d.h. Fern-Steuerungsmöglichkeit unterbrech-

barer Verbrauchseinrichtungen. Geregelt ist, daß die Meßstellenbetreiber dem Energieverbraucher 

Meßsysteme anbieten, die wirtschaftlich zumutbar sind, sowie weitere technische und Einsatzanfor-

derungen. Wird in Pilotinstallationen festgestellt, daß dem Energiekunden die Kosten für Smart Meter 

nicht wirtschaftlich zuzumuten sind, kann die Einführung der Smart Meter verschoben werden. Prinzi-

piell ist festzuhalten, daß die Kosten für die Einführung der Smart Meter dem Energieversorger oblie-

gen, da dieser hierfür verantwortlich ist und auch den größten Nutzen hat, da er auf manuelle Zähler-

auslesung verzichten kann. Auch dürften aus technologischen Gründen die Kosten für elektronische 

Smart Meter gegenüber elektromechanischen Zählern mittlerweile niedriger liegen. Der Kostendruck 

und damit die Unklarheit über die Einführung von Smart Metern ist nicht am Gerät Smart Meter 

festzumachen, sondern der Datenübertragung zum Energieversorger und die dauerhafte Speicherung 

der Meßdaten bei diesem mit erheblichen Kosten. 

Insbesondere wird herausgestellt, daß die Meßsysteme kommunikativ bidirektional arbeiten, Tarif- und 

Steuersignale verarbeiten können, einen geringen Eigenverbrauch aufweisen, für Messungen im Um-

feld von Stromeinspeisung, Gas, Wasser, Wärme und Heizwärme geeignet sind, im Zweirichtungsbe-

trieb zählen können, eine externe Tarifierung ermöglichen und über offene, spezifizierte Standard-

Schnittstellen verfügen. Darüber hinaus sollen, wenn technisch vertretbar, auch betriebsrelevante 

Daten, wie z.B. Spannung, Strom, Frequenz, und Phasenwinkel erfaßt, sowie Spannungsausfälle 

protokolliert werden. 

Die Anforderungen an den Smart Meter entsprechen damit dem Pflichtenheft eines komplexen 

PowerMeters mit personenenbezogener Fernauslesung und –bedienung. Klar wird damit, daß dieses 

Gerät, das eher einer eierlegenden Wollmilchsau entspricht, insbesondere hinsichtlich der Daten-

sicherheit kaum alle Anforderungen erfüllen kann. Damit ist eine schnelle Verbreitung in Frage 

gestellt. Eine schnelle Einführung erscheint nur möglich, wenn die Anforderungen auf einen rein 

elektronischen Energiezähler reduziert oder andere Vergütungsverfahren eingeführt werden. 

 

§ 23a Genehmigung der Entgelte für den Netzzugang 

(1) Soweit eine kostenorientierte Entgeltbildung im Sinne des § 21 Abs. 2 Satz 1 erfolgt, bedürfen 

Entgelte für den Netzzugang nach § 21 einer Genehmigung, es sei denn, dass in einer Rechtsver-

ordnung nach § 21a Abs. 6 die Bestimmung der Entgelte für den Netzzugang im Wege einer Anreiz-

regulierung durch Festlegung oder Genehmigung angeordnet worden ist. 

(2) Die Genehmigung ist zu erteilen, soweit die Entgelte den Anforderungen dieses Gesetzes und den 

auf Grund des § 24 erlassenen Rechtsverordnungen entsprechen. Die genehmigten Entgelte sind 

Höchstpreise und dürfen nur überschritten werden, soweit die Überschreitung ausschließlich auf 

Grund der Weitergabe nach Erteilung der Genehmigung erhöhter Kostenwälzungssätze einer vorge-

lagerten Netz- oder Umspannstufe erfolgt; eine Überschreitung ist der Regulierungsbehörde unver-

züglich anzuzeigen. 

(3) Die Genehmigung ist mindestens sechs Monate vor dem Zeitpunkt schriftlich zu beantragen, an 

dem die Entgelte wirksam werden sollen. Dem Antrag sind die für eine Prüfung erforderlichen Unter-

lagen beizufügen; auf Verlangen der Regulierungsbehörde haben die Antragsteller Unterlagen auch 

elektronisch zu übermitteln. Die Regulierungsbehörde kann ein Muster und ein einheitliches Format 



für die elektronische Übermittlung vorgeben. Die Unterlagen müssen folgende Angaben enthalten: 

… 
 

Kommentar: Paragraph 23a regelt die Genehmigung und Regulierung der Tarife. 

 

§ 36 Grundversorgungspflicht 

(1) Energieversorgungsunternehmen haben für Netzgebiete, in denen sie die Grundversorgung von 

Haushaltskunden durchführen, Allgemeine Bedingungen und Allgemeine Preise für die Versorgung in 

Niederspannung oder Niederdruck öffentlich bekannt zu geben und im Internet zu veröffentlichen und 

zu diesen Bedingungen und Preisen jeden Haushaltskunden zu versorgen. Die Pflicht zur Grundver-

sorgung besteht nicht, wenn die Versorgung für das Energieversorgungsunternehmen aus wirtschaft-

lichen Gründen nicht zumutbar ist. 

(2) Grundversorger nach Absatz 1 ist jeweils das Energieversorgungsunternehmen, das die meisten 

Haushaltskunden in einem Netzgebiet der allgemeinen Versorgung beliefert. Betreiber von Energie-

versorgungsnetzen der allgemeinen Versorgung nach § 18 Abs. 1 sind verpflichtet, alle drei Jahre 

jeweils zum 1. Juli, erstmals zum 1. Juli 2006, nach Maßgabe des Satzes 1 den Grundversorger für 

die nächsten drei Kalenderjahre festzustellen sowie dies bis zum 30. September des Jahres im Inter-

net zu veröffentlichen und der nach Landesrecht zuständigen Behörde schriftlich mitzuteilen. Die nach 

Landesrecht zuständige Behörde kann die zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Durchführung 

des Verfahrens nach den Sätzen 1 und 2 erforderlichen Maßnahmen treffen. Über Einwände gegen 

das Ergebnis der Feststellungen nach Satz 2, die bis zum 31. Oktober des jeweiligen Jahres bei der 

nach Landesrecht zuständigen Behörde einzulegen sind, entscheidet diese nach Maßgabe der Sätze 

1 und 2. Stellt der Grundversorger nach Satz 1 seine Geschäftstätigkeit ein, so gelten die Sätze 2 und 

3 entsprechend. 

(3) Im Falle eines Wechsels des Grundversorgers infolge einer Feststellung nach Absatz 2 gelten die 

von Haushaltskunden mit dem bisherigen Grundversorger auf der Grundlage des Absatzes 1 ge-

schlossenen Energielieferverträge zu den im Zeitpunkt des Wechsels geltenden Bedingungen und 

Preisen fort. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für geschlossene Verteilernetze. 

 

Kommentar: Paragraph 36 regelt generell die Sicherstellung der Grundversorgung der Energie-

kunden. 

 

§ 39 Allgemeine Preise und Versorgungsbedingungen 

(1) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie kann im Einvernehmen mit dem Bundes-

ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz durch Rechtsverordnung mit 

Zustimmung des Bundesrates die Gestaltung der Allgemeinen Preise nach § 36 Abs. 1 und § 38 Abs. 

1 des Grundversorgers unter Berücksichtigung des § 1 Abs. 1 regeln. Es kann dabei Bestimmungen 

über Inhalt und Aufbau der Allgemeinen Preise treffen sowie die tariflichen Rechte und Pflichten der 

Elektrizitätsversorgungsunternehmen und ihrer Kunden regeln. 

(2) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie kann im Einvernehmen mit dem Bundes-

ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz durch Rechtsverordnung mit Zu-

stimmung des Bundesrates die allgemeinen Bedingungen für die Belieferung von Haushaltskunden in 

Niederspannung oder Niederdruck mit Energie im Rahmen der Grund- oder Ersatzversorgung ange-

messen gestalten und dabei die Bestimmungen der Verträge einheitlich festsetzen und Regelungen 

über den Vertragsabschluss, den Gegenstand und die Beendigung der Verträge treffen sowie Rechte 

und Pflichten der Vertragspartner festlegen. Hierbei sind die beiderseitigen Interessen angemessen zu 

berücksichtigen. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für Bedingungen öffentlich-rechtlich gestal-

teter Versorgungsverhältnisse mit Ausnahme der Regelung des Verwaltungsverfahrens. 

 

Kommentar: Paragraph 39 regelt die Preise (Tarife) in Verbindung mit dem Verbraucherschutz. 

 

§ 40 Strom- und Gasrechnungen, Tarife 

(1) Rechnungen für Energielieferungen an Letztverbraucher müssen einfach und verständlich sein. 



Die für Forderungen maßgeblichen Berechnungsfaktoren sind vollständig und in allgemein verständ-

licher Form auszuweisen. 

(2) Lieferanten sind verpflichtet, in ihren Rechnungen für Energielieferungen an Letztverbraucher 

1. ihren Namen, ihre ladungsfähige Anschrift und das zuständige Registergericht sowie Angaben, die 

eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme ermöglichen, einschließlich der Adresse der elektroni-

schen Post, 

2. die Vertragsdauer, die geltenden Preise, den nächstmöglichen Kündigungstermin und die Kündi-

gungsfrist, 

3. die für die Belieferung maßgebliche Zählpunktbezeichnung und die Codenummer des Netz-

betreibers, 

4. den ermittelten Verbrauch im Abrechnungszeitraum und bei Haushaltskunden Anfangszählerstand 

und den Endzählerstand des abgerechneten Zeitraums, 

5. den Verbrauch des vergleichbaren Vorjahreszeitraums, 

6. bei Haushaltskunden unter Verwendung von Grafiken darzustellen, wie sich der eigene Jahresver-

brauch zu dem Jahresverbrauch von Vergleichskundengruppen verhält, 

7. die Belastungen aus der Konzessionsabgabe und aus den Netzentgelten für Letztverbraucher und 

gegebenenfalls darin enthaltene Entgelte für den Messstellenbetrieb und die Messung beim jeweiligen 

Letztverbraucher sowie 

8. Informationen über die Rechte der Haushaltskunden im Hinblick auf Streitbeilegungsverfahren, die 

ihnen im Streitfall zur Verfügung stehen, einschließlich der für Verbraucherbeschwerden nach § 111b 

einzurichtenden Schlichtungsstelle und deren Anschrift sowie die Kontaktdaten des Verbraucher-

service der Bundesnetzagentur für den Bereich Elektrizität und Gas gesondert auszuweisen. Wenn 

der Lieferant den Letztverbraucher im Vorjahreszeitraum nicht beliefert hat, ist der vormalige Lieferant 

verpflichtet, den Verbrauch des vergleichbaren Vorjahreszeitraums dem neuen Lieferanten mitzutei-

len. Soweit der Lieferant aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, den Verbrauch nicht ermitteln 

kann, ist der geschätzte Verbrauch anzugeben. 

(3) Lieferanten sind verpflichtet, den Energieverbrauch nach ihrer Wahl monatlich oder in anderen 

Zeitabschnitten, die jedoch zwölf Monate nicht wesentlich überschreiten dürfen, abzurechnen. 

Lieferanten sind verpflichtet, Letztverbrauchern eine monatliche, vierteljährliche oder halbjährliche 

Abrechnung anzubieten. Letztverbraucher, deren Verbrauchswerte über ein Messsystem im Sinne von 

§ 21d Absatz 1 ausgelesen werden, ist eine monatliche Verbrauchsinformation, die auch die Kosten 

widerspiegelt, kostenfrei bereitzustellen. 

(4) Lieferanten müssen sicherstellen, dass der Letztverbraucher die Abrechnung nach Absatz 3 

spätestens sechs Wochen nach Beendigung des abzurechnenden Zeitraums und die Abschluss-

rechnung spätestens sechs Wochen nach Beendigung des Lieferverhältnisses erhält. 

(5) Lieferanten haben, soweit technisch machbar und wirtschaftlich zumutbar, für Letztverbraucher 

von Elektrizität einen Tarif anzubieten, der einen Anreiz zu Energieeinsparung oder Steuerung des 

Energieverbrauchs setzt. Tarife im Sinne von Satz 1 sind insbesondere lastvariable oder tageszeit-

abhängige Tarife. Lieferanten haben daneben stets mindestens einen Tarif anzubieten, für den die 

Datenaufzeichnung und -übermittlung auf die Mitteilung der innerhalb eines bestimmten Zeitraums 

verbrauchten Gesamtstrommenge begrenzt bleibt. 

(6) Lieferanten haben für Letztverbraucher die für Forderungen maßgeblichen Berechnungsfaktoren in 

Rechnungen unter Verwendung standardisierter Begriffe und Definitionen auszuweisen. 

(7) Die Bundesnetzagentur kann für Rechnungen für Energielieferungen an Letztverbraucher Ent-

scheidungen über den Mindestinhalt nach den Absätzen 1 bis 5 sowie Näheres zum standardisierten 

Format nach Absatz 6 durch Festlegung gegenüber den Lieferanten treffen. 

 

Kommentar: Paragraph 40 regelt die Rechnungsstellung, die einfach und verständlich gestaltet sein 

müssen. Sie enthält Unternehmensdaten, Vertragsinformationen inklusive Kündigungszeitraum und 

Angabe zu Zähler und Zählerdaten. Über Graphiken muß das Energieverbrauchsverhalten einsehbar 

sein, wobei die Abrechnungszeiträume wählbar sind. Der Energieversorger darf Tarife anbieten, die 

einen Anreiz zur Steigerung der Energieeffizienz bieten. 

 

§ 41 Energielieferverträge mit Haushaltskunden, Verordnungsermächtigung 



(1) Verträge über die Belieferung von Haushaltskunden mit Energie außerhalb der Grundversorgung 

müssen einfach und verständlich sein. Die Verträge müssen insbesondere Bestimmungen enthalten 

über 

1. die Vertragsdauer, die Preisanpassung, Kündigungstermine und Kündigungsfristen sowie das 

Rücktrittsrecht des Kunden, 

2. zu erbringende Leistungen einschließlich angebotener Wartungsdienste, 

3. die Zahlungsweise, 

4. Haftungs- und Entschädigungsregelungen bei Nichteinhaltung vertraglich vereinbarter Leistungen, 

5. den unentgeltlichen und zügigen Lieferantenwechsel, 

6. die Art und Weise, wie aktuelle Informationen über die geltenden Tarife und Wartungsentgelte 

erhältlich sind, 

7. Informationen über die Rechte der Haushaltskunden im Hinblick auf Streitbeilegungsverfahren, die 

ihnen im Streitfall zur Verfügung stehen, einschließlich der für Verbraucherbeschwerden nach § 111b 

einzurichtenden Schlichtungsstelle und deren Anschrift sowie die Kontaktdaten des Verbraucher-

service der Bundesnetzagentur für den Bereich Elektrizität und Gas. 

Die Informationspflichten gemäß Artikel 246 §§ 1 und 2 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen 

Gesetzbuche bleiben unberührt. 

(2) Dem Haushaltskunden sind vor Vertragsschluss verschiedene Zahlungsmöglichkeiten anzubieten. 

Wird eine Vorauszahlung vereinbart, muss sich diese nach dem Verbrauch des vorhergehenden 

Abrechnungszeitraums oder dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden richten. Macht 

der Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies angemessen zu 

berücksichtigen. Eine Vorauszahlung wird nicht vor Beginn der Lieferung fällig. 

(3) Lieferanten haben Letztverbraucher rechtzeitig, in jedem Fall jedoch vor Ablauf der normalen 

Abrechnungsperiode und auf transparente und verständliche Weise über eine beabsichtigte Änderung 

der Vertragsbedingungen und über ihre Rücktrittsrechte zu unterrichten. Ändert der Lieferant die 

Vertragsbedingungen einseitig, kann der Letztverbraucher den Vertrag ohne Einhaltung einer 

Kündigungsfrist kündigen. 

(4) Energieversorgungsunternehmen sind verpflichtet, in oder als Anlage zu ihren Rechnungen an 

Haushaltskunden und in an diese gerichtetem Werbematerial sowie auf ihrer Website allgemeine 

Informationen zu den Bestimmungen nach Absatz 1 Satz 2 anzugeben. 

(5) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie kann im Einvernehmen mit dem 

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz durch Rechtsverordnung mit 

Zustimmung des Bundesrates nähere Regelungen für die Belieferung von Haushaltskunden mit 

Energie außerhalb der Grundversorgung treffen, die Bestimmungen der Verträge einheitlich festsetzen 

und insbesondere Regelungen über den Vertragsabschluss, den Gegenstand und die Beendigung der 

Verträge treffen sowie Rechte und Pflichten der Vertragspartner festlegen. Hierbei sind die 

beiderseitigen Interessen angemessen zu berücksichtigen. Die jeweils in Anhang I der Richtlinie 

2009/72/EG und der Richtlinie 2009/73/EG vorgesehenen Maßnahmen sind zu beachten. 

 

Kommentar: Paragraph 41 regelt die Vertragssituation für Energiekunden außerhalb der 

Grundversorgung mit ähnlichem, angepaßtem Inhalt von Paragraph 40. 

 

§ 42 Stromkennzeichnung, Transparenz der Stromrechnungen, Verordnungsermächtigung 

(1) Elektrizitätsversorgungsunternehmen sind verpflichtet, in oder als Anlage zu ihren Rechnungen an 

Letztverbraucher und in an diese gerichtetem Werbematerial sowie auf ihrer Website für den Verkauf 

von Elektrizität anzugeben: 

1. den Anteil der einzelnen Energieträger (Kernkraft, Kohle, Erdgas und sonstige fossile Energieträger, 

erneuerbare Energien, gefördert nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz, sonstige erneuerbare 

Energien) an dem Gesamtenergieträgermix, den der Lieferant im letzten oder vorletzten Jahr 

verwendet hat; spätestens ab 1. November eines Jahres sind jeweils die Werte des vorangegangenen 

Kalenderjahres anzugeben; 

2. Informationen über die Umweltauswirkungen zumindest in Bezug auf Kohlendioxidemissionen 

(CO2-Emissionen) und radioaktiven Abfall, die auf den in Nummer 1 genannten Gesamtenergie-

trägermix zur Stromerzeugung zurückzuführen sind. 



(2) Die Informationen zu Energieträgermix und Umweltauswirkungen sind mit den entsprechenden 

Durchschnittswerten der Stromerzeugung in Deutschland zu ergänzen und verbraucherfreundlich und 

in angemessener Größe in grafisch visualisierter Form darzustellen. 

(3) Sofern ein Elektrizitätsversorgungsunternehmen im Rahmen des Verkaufs an Letztverbraucher 

eine Produktdifferenzierung mit unterschiedlichem Energieträgermix vornimmt, gelten für diese 

Produkte sowie für den verbleibenden Energieträgermix die Absätze 1 und 2 entsprechend. Die 

Verpflichtungen nach den Absätzen 1 und 2 bleiben davon unberührt. 

(4) Bei Strommengen, die nicht eindeutig erzeugungsseitig einem der in Absatz 1 Nummer 1 

genannten Energieträger zugeordnet werden können, ist der ENTSO-E-Energieträgermix für 

Deutschland unter Abzug der nach Absatz 5 Nummer 1 und 2 auszuweisenden Anteile an Strom aus 

erneuerbaren Energien zu Grunde zu legen. Soweit mit angemessenem Aufwand möglich, ist der 

ENTSO-E-Mix vor seiner Anwendung so weit zu bereinigen, dass auch sonstige Doppelzählungen von 

Strommengen vermieden werden. Zudem ist die Zusammensetzung des nach Satz 1 und 2 

berechneten Energieträgermixes aufgeschlüsselt nach den in Absatz 1 Nummer 1 genannten 

Kategorien zu benennen. 

(5) Eine Verwendung von Strom aus erneuerbaren Energien zum Zweck der Stromkennzeichnung 

nach Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 3 liegt nur vor, wenn das Elektrizitätsversorgungsunternehmen 

1. Herkunftsnachweise für Strom aus erneuerbaren Energien verwendet, die durch die zuständige 

Behörde nach § 55 Absatz 4 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes entwertet wurden, 

2. Strom, der nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz gefördert wird, unter Beachtung der 

Vorschriften des Erneuerbare-Energien-Gesetzes ausweist oder 

3. Strom aus erneuerbaren Energien als Anteil des nach Absatz 4 berechneten Energieträgermixes 

nach Maßgabe des Absatz 4 ausweist. 

(6) Erzeuger und Vorlieferanten von Strom haben im Rahmen ihrer Lieferbeziehungen den nach 

Absatz 1 Verpflichteten auf Anforderung die Daten so zur Verfügung zu stellen, dass diese ihren 

Informationspflichten genügen können. 

(7) Elektrizitätsversorgungsunternehmen sind verpflichtet, einmal jährlich zur Überprüfung der 

Richtigkeit der Stromkennzeichnung die nach den Absätzen 1 bis 4 gegenüber den Letztverbrauchern 

anzugebenden Daten sowie die der Stromkennzeichnung zugrunde liegenden Strommengen der 

Bundesnetzagentur zu melden. Die Bundesnetzagentur übermittelt die Daten, soweit sie den Anteil an 

erneuerbaren Energien betreffen, an das Umweltbundesamt. Die Bundesnetzagentur kann Vorgaben 

zum Format, Umfang und Meldezeitpunkt machen. Stellt sie Formularvorlagen bereit, sind die Daten 

in dieser Form elektronisch zu übermitteln. 

(8) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des 

Bundesrates bedarf, Vorgaben zur Darstellung der Informationen nach den Absätzen 1 bis 4, 

insbesondere für eine bundesweit vergleichbare Darstellung, und zur Bestimmung des 

Energieträgermixes für Strom, der nicht eindeutig erzeugungsseitig zugeordnet werden kann, 

abweichend von Absatz 4 sowie die Methoden zur Erhebung und Weitergabe von Daten zur 

Bereitstellung der Informationen nach den Absätzen 1 bis 4 festzulegen. Solange eine 

Rechtsverordnung nicht erlassen wurde, ist die Bundesnetzagentur berechtigt, die Vorgaben nach 

Satz 1 durch Festlegung zu bestimmen. 

 

Kommentar: Paragraph 42 regelt die Information über die Erzeugung der Energie und damit den 

Ausweis der Verwendung gesellschaftlich belasteter Energieformen, wie z.b. aus Atomkraftwerken 

oder sauberen regenerativen Quellen. 

 

§ 118b Übergangsregelungen für Vorschriften zum Messwesen 

Messeinrichtungen, die nach § 21b Absatz 3a in der Änderungsfassung vom 7. März 2011 (BGBl. I S. 

338) des Energiewirtschaftsgesetzes vom 7. Juli 2005 (BGBl. I S. 1970) einzubauen sind, können in 

den dort genannten Fällen bis zum 31. Dezember 2012 weiter eingebaut werden. 

 

Kommentar: Paragraph 118b regelt nochmals den weiteren Einbau älterer Smart Meter bis Ende 

2012. 

 



Abschließender Kommentar: 

Das Energiewirtschaftsgesetz der Bundesregierung regelt die Energieversorgung in Deutschland in 

allen Belangen, dazu zählt insbesondere auch die Einbindung regenerativer Energien und die Einfüh-

rung von Smart Metern. Die Smart Meter sind hinsichtlich der Anforderungen so auszustatten, daß 

durch bidirektionale Kommunikation eine Fernbedienung auch von Schalteinrichtungen und Fern-

auslesungen hinsichtlich vieler elektrischer Meßgrößen möglich wird. Aus den Messungen können 

statistische Erfassungen abgeleitet werden, die auf die gesamte Gesellschaft erweitert werden. Die 

Nutzung der Meßdaten durch den Energiekunden ist klar geregelt und ermöglicht bei Nutzung der 

Meßdaten vor Ort auch Smart Metering-basiertes Energiemanagement. 

Die Einführung der Smart Meter ist mit erheblichen Anstrengungen hinsichtlich Datensicherheit in allen 

Belangen verbunden, die Sicherheit bei der Datenübertragung zwingend erfordern. 

Den Auftrag zur Einführung der Smart Meter inklusive der Auswahl dieser in seinem Versorgungs-

gebiet hat ausschließlich der Netzbetreiber, er kann den Meßbetrieb an Dritte weitergeben. 

Aufgrund der immensen Anforderungen an die Funktionalität und Sicherheit der Smart Meter wird klar, 

weshalb die Einführung der Meter zeitverzögert bei elektrischer Energie und weit schleppender bei 

Gaszählern erfolgt. 

Aussagen über die Wege zum Smart Metering-basierten Energiemanagement erfolgen konkret nicht. 

Erwähnt wird die Übermittlung variabler Tarife an den Zähler, um daraufbasierend Handlungen beim 

Energiekunden vorzunehmen und die Interpretation von Energiegangskurven. 

 


